
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Siedlungswasserbau, Muthgasse 18, 1190 Wien        IBAN: AT07 3200 0081 0050 0512 
Muthgasse 18, A-1190 Wien             Telefon: +43 1 47 654-81100             Email: sig-office@boku.ac.at             ATU 16285008                     www.boku.ac.at 

EXKURSION  
 

 

Passenger Information 
Detailprogramm 

 

Buchungscode:   1908A 

Datum:    05.12.2019 Donnerstag 

811.108 Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz (1 Trinkwasser- + 1 Abwasserexkursion erforderlich) 
811.105 Einführung in Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz 

 

1. Exkursion Abwasser 

Abwasserbeseitigung Guntramsdorf 
Abfahrtszeit:  13.00 Uhr 

Abfahrtsort:  1190 Wien, Univ.f.Bodenkultur, Nußdorfer Lände 11 (Gate Emil Perels Haus) 

Besichtigung der Abwasserbeseitigung Guntramsdorf: 

•  Durchlauf-, Mischwasserbecken 
•  Hauptpumpwerk 
•  Kläranlage 
•  Belebungsverfahren (26.000 EW) 
•  Ende vor Ort ca. 16.30 Uhr 

 inkl. Verkostung Glas Wein 

Rückkunft in Wien ca.: 17.30 Uhr 

 

 

 

Allgemeine Beförderungsbedingungen bzw. Buchung 

Eine Anmeldung im Sekretariat ist rechtzeitig erforderlich. Der Unkostenbeitrag von € 9,- ist direkt bei Anmeldung zu begleichen. Bitte beachten Sie 
die begrenzte Platzanzahl. EINE INVIDIVUELLE ANREISE IST NICHT MÖGLICH. 

Bei Absage durch den Veranstalter (SIG) wird der Fahrpreis rückerstattet. Es ist keine Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei Abmeldung durch den 
TEILNEHMER nach Abmeldeschluss oder Nichterscheinen möglich. Das Ticket ist nicht übertragbar, der Name des Tickets muss mit der Studienkarte und 
des Teilnehmers übereinstimmen. Abmeldeschluss ist der 29.11.2019. 

Teilnehmer werden beim Einstieg in den Bus registriert. Ein kurzfristiger Restplatzverkauf ist bei Fehlen angemeldeter Teilnehmer (zum Abfahrtszeitpunkt) 
möglich, eine Barzahlung ist beim Einstieg erforderlich. Der Betrag ist abgezählt zu entrichten. Keine Kartenzahlung. 

Bitte halten Sie bei Einstieg Ihr Ticket bereit. Fahrgäste, die sich nicht rechtzeitig zum Abfahrtszeitpunkt eingefunden haben, können u.U. nicht mehr 
abgefertigt werden (wegen Restplatzverkauf). Aufgrund der Verkehrssituation kann es zu geringfügigen Abweichungen der oben angeführten Zeiten 
kommen. Jeder Fahrgast ist berechtigt, ein Stück Handgebäck bis zu 10 kg mitzunehmen, eine Beförderung dessen kann im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen nach Abwägung des Fahrpersonals entweder im Passagierraum oder im Kofferraum erfolgen. Im Fahrzeug gilt Anschnallpflicht. 

Unser Servicecenter ist per Email sig-office@boku.ac.at erreichbar. Die Korrespondenz kann aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nur über 
BOKU-Emailadressen erfolgen. Weitere Infos finden Sie unter: https://boku.ac.at/wau/sig 
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